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Der Senator für Inneres 

 

 

 Freie 
Hansestadt 
Bremen 

Der Senator für Inneres 
Contrescarpe 22/24, 28203 Bremen 
 

 
Migrationsamt Bremen 
 
Bürger- und Ordnungsamt Bremerhaven 
Abteilung für Migration und Einbürgerung 
 
 

 Auskunft erteilt  
 

 
 
 

E-mail:  
 

oder 
Auslaenderrecht@inneres.bremen.
de 
 
Datum und Zeichen 
Ihres Schreibens 
 
 
Mein Zeichen 
(bitte bei Antworten angeben) 
030-20-1 
 
Bremen, 16.05.2022 
 

 

 

Drittstaatsangehörige Vertriebene aus der Ukraine 

 

Vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG erhalten nicht-ukrainische Drittstaatsangehörige, wenn 

diese sich am 24. Februar 2022 nachweislich rechtmäßig, und nicht nur zu einem  

vorübergehenden Kurzaufenthalt, in der Ukraine aufgehalten haben und Sie nicht sicher und 

dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können.  

 

Anträge der nicht-ukrainischen Drittstaatsangehörigen, die rechtmäßig – auch unter Berücksichtigung 

der UkraineAufenthÜV – eingereist sind, lösen unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit die 

Fiktionswirkung nach § 81 Abs. 3 AufenthG aus. Diese Wirkung ist gem. § 81 Abs. 5 AufenthG zu 

bescheinigen. Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit soll bereits in diesem aufenthaltsrechtlichen 

Stadium nicht beschränkt werden. Auch die Aufnahme eines Studiums soll nicht ausgeschlossen 

werden 

 

Im Rahmen der Antragsbearbeitung sind neben § 24 AufenthG auch andere Aufenthaltszwecke - 

insbesondere Studium, Aus- und Weiterbildung, Erwerbstätigkeit - zu prüfen.  
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In Anbetracht der außergewöhnlichen Umstände ist es angemessen und sachgerecht, diesem 

Personenkreis einen ausreichenden Zeitraum zur Schaffung der Erteilungsvoraussetzungen zu 

gewähren. Es bestehen keine Bedenken, wenn Sie dafür zunächst ein Zeitraum von sechs Monaten 

vorsehen. 

 

 

Im Auftrag 

 
 
Gez.  
 


